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wir vor einer anderen Problematik. Die Solarwärme weist be-
kanntlich einen viermal höheren Wirkungsgrad auf. Es ist
meines Erachtens schon bedenklich, dass wir in all diesen
Jahren immer über die Fotovoltaik gesprochen und am Ende
gewisse Beträge für diese Technologie zur Verfügung ge-
stellt haben, und hier, in einem Bereich, wo ein viermal hö-
herer Wirkungsgrad zu erzielen ist, leisten wir immer noch
Widerstand. In diesem Bereich hat der Bund bis jetzt prak-
tisch nie etwas getan. Deshalb möchte ich Sie wirklich bit-
ten, hier ein Signal zu setzen.
Wie gesagt, wenn man den Wortlaut dieser Motion verbes-
sern möchte, kann das der Zweitrat tatsächlich tun. Aber die
Signalwirkung unseres heutigen Entscheides sollten wir
nicht unterschätzen. Es geht darum, in diesem Moment für
die Konjunktur etwas Konkretes zu tun; dies in einem Be-
reich, wo die spürbaren Effekte, was die Verminderung der
CO2-Emissionen betrifft, gesichert sind. Es ist ganz klar,
dass hier mit solchen solarthermischen Anlagen sofort Erd-
gas und Erdöl gespart werden können, und zwar in einem
Ausmass, das tatsächlich eine bedeutende Wirkung haben
wird. Ich kenne das aus eigener Erfahrung; meine Familie
hat vor 35 Jahren ein solches Solarhaus für acht Familien
gebaut. Das funktioniert einwandfrei, und man könnte die
Tonnen von CO2 ausrechnen, die in diesen 35 Jahren einge-
spart worden sind. Das hat man aus eigener Initiative ge-
macht, und das hat sich auch bewährt. Was wir jetzt brau-
chen, ist ein Anreiz, dass das in der Schweiz wirklich üblich
wird. Gerade heutzutage ist es angebracht, einen besonde-
ren Effort in diese Richtung zu leisten.
Ich bitte Sie, die Motion anzunehmen.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wir bestreiten nicht und
anerkennen, dass durch einen solchen Fonds die Solar-
wärme einen grossen Schub erfahren würde. Es könnten bis
zu 4,5 Millionen Quadratmeter Sonnenkollektoren unter-
stützt werden, und das wäre natürlich ein sehr erstrebens-
wertes Ziel. 
Die Vorbehalte gegenüber der Motion sind in der vorherigen
Diskussion aus der bundesrätlichen Antwort ja schon zitiert
worden. Wir fragen uns etwa, ob die Vervierfachung der
heute bestehenden Fläche in einem Zeitraum von 2010 bis
2012 für die Branche überhaupt verkraftbar wäre, und wir
bezweifeln etwas, dass der geforderte Investitionsbeitrag
von 20 Prozent genügend Nachfrage generieren könnte. Wir
sind auch unsicher, ob es gelingen könnte, die Stromwirt-
schaft zur Leistung eines Drittels der Kosten zu bewegen.
Die Haushaltsperspektiven des Bundes – und das ist halt ein
«ceterum censeo» unsererseits – lassen keinen Mittelauf-
bau in dieser Höhe zu, und die Vorbehalte des Bundes ge-
gen Fonds sind Ihnen ebenfalls bekannt.

Abstimmung – Vote
Für Annahme der Motion ... 20 Stimmen
Dagegen ... 13 Stimmen
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Le président (Berset Alain, président): Le Conseil fédéral pro-
pose d'adopter le postulat.

Luginbühl Werner (BD, BE): Vorab möchte ich dem Bundes-
rat für die positive Aufnahme des Postulates danken, auch
wenn es ein verhaltener Dank ist; ich komme noch darauf zu
sprechen.
Das Hauptziel des Vorstosses wurde erreicht, denke ich. Es
war mir ein wichtiges Anliegen, zu verhindern, dass eine
komplexe, bestrittene und möglicherweise auch überladene
Totalrevision des Raumplanungsgesetzes einer einfachen,
klar verständlichen und nachvollziehbaren Volksinitiative ge-
genübergestellt wird.
Mitte Mai dieses Jahres hat sich Bundesrat Leuenberger mit
Vertretern der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren der
Kantone getroffen. Dabei wurde festgelegt, an einer kleinen
Teilrevision zu arbeiten, mit dem Ziel, diese der Landschafts-
Initiative als indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen.
Mit diesem Vorgehensentscheid wurde – so interpretiere ich
es zumindest – wahrscheinlich definitiv auf die Option eines
direkten Gegenvorschlags verzichtet. Das nehme ich zur
Kenntnis; diesen Weg kann man gehen. Das würde aber
auch heissen, dass man den Vorstoss, wenn der Bundesrat
ihn heute behandeln würde, nicht mehr annehmen könnte,
sondern eher ablehnen müsste.
Persönlich habe ich gewisse Zweifel, ob es in der knappen
verbleibenden Zeit gelingen wird, eine mehrheitsfähige Vor-
lage auszuarbeiten. Gelingt es nicht, so dürfte es für einen
direkten Gegenvorschlag dann definitiv zu spät sein. Erhebli-
che Zweifel habe ich, ob es überhaupt möglich ist, in diesem
politisch stets stark bestrittenen Themenbereich einen indi-
rekten Gegenvorschlag zu erarbeiten, der nicht die Chancen
der Initiative erhöht. So gesehen müsste man sich auch die
Frage stellen, ob man ihr überhaupt einen Gegenvorschlag
gegenüberstellen will. Ich habe nie gesagt, dass es in jedem
Fall einen Gegenvorschlag braucht. Ich wollte mit meinem
Vorstoss einfach bezwecken, dass man dieser Initiative
keine Totalrevision gegenüberstellt.
Weil sich die Kantone mit dem erwähnten Vorgehen letzt-
endlich einverstanden erklärt haben und jetzt auch in die
weiteren Arbeiten einbezogen sind, werde ich mich diesem
Vorgehen nicht widersetzen. Meiner Auffassung nach ist der
gewählte Weg ein risikobehafteter. Letztlich werden ihn aber
Bundesrat und Kantone zu verantworten haben.

Maissen Theo (CEg, GR): Ich teile die Sorge von Kolle-
ge Luginbühl bezüglich des Vorgehens im Zusammen-
hang mit dieser Landschafts-Initiative. Was ist der optimale
Weg? 
Wir haben im Grunde genommen vier Möglichkeiten. Wir
können erstens einen indirekten Gegenvorschlag auf der
Basis einer Totalrevision des Raumplanungsgesetzes ma-
chen. Da liegt bekanntlich ein Entwurf für ein neues Raum-
entwicklungsgesetz vor, der allerdings sehr umstritten ist
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und wahrscheinlich als Gegenvorschlag gar nicht so geeig-
net ist. Denn im Vergleich zu einer einfachen Verfassungs-
änderung ist das ein äusserst umfassendes Gesetz, sodass
wir da Schwierigkeiten haben würden.
Die zweite Option ist, die Initiative allein vors Volk zu brin-
gen, ohne Gegenvorschlag. Dann wäre die Gefahr gross,
dass die Initiative angenommen würde.
Die dritte Möglichkeit ist, dass man das jetzige Raumpla-
nungsgesetz teilrevidiert. Da hat eine Zusammenkunft von
Herrn Bundesrat Leuenberger mit den Bau-, Planungs- und
Umweltdirektoren der Kantone am 15. Mai dieses Jahres
stattgefunden. Es wurde nun eher dieser Weg in Aussicht
genommen, nämlich eine spezifische Teilrevision des gelten-
den Raumplanungsgesetzes.
Bei der vierten Variante, jener von Kollege Luginbühl, dass
man als Gegenvorschlag eine Teilrevision von Artikel 75 der
Bundesverfassung, also des Raumplanungsartikels, an die
Hand nehmen würde, bin ich nicht ganz so sicher, ob wir da-
mit weiterkommen, und zwar deshalb: Der jetzige Raumpla-
nungsartikel in der Bundesverfassung ist klar formuliert. Vor
allem sind dort die Kompetenzen der Kantone klar festge-
legt.
Das ist der Grund, weshalb ich das Wort ergriffen habe. Ich
wehre mich nicht gegen dieses Postulat, aber ich möchte sa-
gen, Herr Bundesrat: Wenn Sie diesen Weg weiterverfolgen,
dann darf es auf keinen Fall darum gehen, dass man an den
Kompetenzen der Kantone in der Raumplanung rüttelt. Die-
ses Anliegen möchte ich hier deponieren. Sonst hätten Sie
dann mindestens von mir die Unterstützung bei einer sol-
chen Bearbeitung von Artikel 75 der Bundesverfassung ganz
sicher nicht.

Cramer Robert (G, GE): En comparant la version française
de la réponse du Conseil fédéral qui a été donnée à ce pos-
tulat avec sa version allemande, on voit qu'il s'agit de deux
réponses totalement différentes. Comme il s'agit de deux ré-
ponses totalement différentes, j'imagine qu'elles doivent
marquer une progression dans les réflexions du Conseil fé-
déral.
La réponse française est très claire. On y trouve par exem-
ple un quatrième paragraphe qui manque dans la réponse
en langue allemande, où il est actuellement indiqué: «Cela
étant, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité ni l'utilité
d'élaborer un contre-projet direct.» Cette expression non
seulement ne figure pas dans le texte allemand, mais dans
celui-ci il est indiqué que lorsque l'on considère les résultats
de la procédure de consultation, cela pourrait avoir un sens
dans la réflexion politique que d'essayer de mettre sur pied
un contre-projet direct.
Je relève cela non pas simplement pour marquer ces diffé-
rences, mais parce qu'en réalité ces différences portent sur
une réflexion du Conseil fédéral que je suis, pour ma part,
parfaitement bien. C'est-à-dire que si l'on se lance sur la
voie de la rédaction d'un contre-projet direct, il est néces-
saire que celui-ci soit substantiel: il ne peut pas se borner à
répéter mot pour mot ce que l'on trouve aujourd'hui dans la
Constitution fédérale. Pour que ce contre-projet direct soit
crédible, il doit amener quelque chose de plus qui va dans le
sens de l'initiative. Autrement, l'exercice sera vain. Je tenais
à le relever pour dire que dans le même temps que je sou-
tiens ce postulat, comme l'a du reste fait le Conseil fédéral –
même dans la réponse française, la déclaration du Conseil
fédéral reste la même: il propose d'accepter le postulat –, j'ai
certaines attentes à l'égard du Conseil fédéral sur la teneur
du contre-projet direct qui va être rédigé.
Et au-delà de cela, je pense que rédiger ce contre-projet di-
rect n'empêche pas le Conseil fédéral, dans le même temps,
d'aller de l'avant avec une révision de la loi sur l'aménage-
ment du territoire. Mais il va de soi que cette révision de loi
est un chantier parallèle, et c'est un chantier qui prendra
bien plus de temps que les délais qui sont exigés en matière
de réponse à l'initiative populaire.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich selbst habe nur den
deutschen Text der Antwort des Bundesrates, ich kann jetzt

nicht während des Votums noch den französischen lesen.
Es tut mir leid, wenn es da Unterschiede gibt. Ich kontrolliere
natürlich nicht noch die verschiedenen Sprachen, werde
dem aber nachgehen. Umso wichtiger ist es, dass Sie jetzt
die authentische Stellungnahme des Bundesrates, aller-
dings in deutscher Sprache, erhalten.
Wir hatten zunächst vorgesehen, der Initiative eine grosse
Revision des Raumplanungsgesetzes als indirekten Gegen-
vorschlag gegenüberzustellen. Wir haben die Vernehmlas-
sung durchgeführt und als Resultat der Vernehmlassung ge-
sehen, dass wir da nicht weiterkommen. Wir haben uns zu
ehrgeizig zu viele Probleme vorgenommen, vielleicht haben
wir auch zu sehr vorgesehen, kantonale Kompetenzen et-
was aufzuweichen. Wir sind deswegen zusammen mit den
Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren, wie das vorhin er-
wähnt wurde, zum Resultat gekommen – deswegen macht
man ja eine Vernehmlassung –, dass wir einen indirekten
Gegenvorschlag nur in denjenigen Punkten machen wollen,
die die Initiative selbst aufgreift. Wir wollen uns darauf be-
schränken, dann ist es auch tatsächlich ein Gegenvorschlag,
der sich nur mit diesen Themata befasst. 
In der Tat sind wir der Meinung, einen indirekten Gegenvor-
schlag machen zu wollen und nicht einen direkten. Ein direk-
ter Gegenvorschlag würde uns erstens in grosse zeitliche
Nöte bringen. Wir müssten nochmals eine Vernehmlassung
machen, das wäre obligatorisch, denn es geht immerhin um
eine Verfassungsreform. Zweitens käme dann die inhaltliche
Schwierigkeit dazu. Eine Verfassungsreform, wir wissen es,
ist natürlich auch immer etwas unbestimmt; obwohl es «di-
rekter Gegenvorschlag» heisst, wäre er etwas unbestimmt,
etwas «flou». Der indirekte Gegenvorschlag hat immerhin
den Vorteil, konkreter zu sein; man weiss dann ganz genau,
was der Inhalt ist. Auch da sind wir allerdings schon unter
Zeitdruck. Wir wollen uns aber bemühen, das zu schaffen,
und ich glaube, wir können es in dieser reduzierten Form
auch.
So verstehen wir die Annahme des Postulates.

Angenommen – Adopté


